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Zweites Blatt.
Sortsetzung der amtlichen Bekanntmachungen aus dem ersten Blatt.

Bekanntmadning
ftr . H. I 59/0 . 17. K. R. A.,

betreffend Versorautwldes Reeres mit RadelscDnittholz.
Dom Sl .^Auguft 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des' Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur

: allgemeinen Kenntnis ' gebracht mit dem Bemerken,
' daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬

gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , .jede Zu¬
widerhandlung nach 8 6 der Bela » „tmachung über
die Sicherstellung des Kriegsbedarfs in der Fas¬
sung vom 26 . April 1917 Aeichs - Gesetzbl. 376)
bestraft*) wird . Auch kann der Betrieb des Han-
dels'gewerbes gemäß , der Bekanntmachung zur
8ernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
"om 33. September 1915 (Reichs '-Gesctzbl . © .
M ) untersagt werden:

s 1.

'| 8tm der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
' Von dieser Bekanntmachung wird Nadelschnitt-
.. bolz, das nicht für den eigenen Verbrauch besümmst
1 ist , betroffen» ohne Rücksicht darauf , ob es im

Inland hergestellt ist oder aus dem Reichsausland
eingeführt ist.

8 2.
Verfügungsbeschränkung.

Alles von dieser Bekanntmachung betroffene
Nadelschuittholz (8 1) unterliegt beim Hersteller
und Einführer einer Versügungsbeschränkung nach

i Maßgabe der nachstehenden Anordnungen.

§ 3.
Verfügungsbrschränkung des Herstellers.

. Jeder Hersteller von Nadelschnittholz dars über
nu Drittel seiner monatlichen Erzeugung an

t tiadelschnittholz (Freiteil ) frei verfügen.
. lieber die anderen zwei Drittel der monat-

iichen Erzeugung an Nadelschuittholz (Pflichtteil)

darf nur verfügt werden , soweit es sich um die
Erzeugung des jeweils laufenden und des je¬
weils folgenden Monats handelt , und nur so
lange , als nicht die für den Herstellungsort dieses
Nadelschnittholzes zuständige Kriegsamtstelle den
Pflichtteil beansprucht hat.

Wird der Pflichtteil des Herstellers von der
Kriegsamtstelste beansprucht , so dürfen die zwei !
Drittel seiner Erzeugung nur an einen gemäß
§ 4 zugelassenen Großhändler ober an die für
den Herstellungs 'ort des Holzes zuständige König¬
liche Stellvertretende Intendantur gemäß ven vom
Königlichen Kriegsministerium erlassenen Lieser-
vorschriften veräußert und geliefert werden . Diese
Veräußerung und Lieferung ist zur zulässig zu
höchstens den vom Königlichen Kriegsministerium
den Königlichen Stellvertretenden Intendanturen
jeweils vorgeschriebenen Richtpreisen.

Die Erlaubnis zur Verfügung über den Frei¬
teil kann aufgehoben werden , wenn die Liefe¬
rung des beanspruchten Pflichtteils nicht in den
Sorten und den Mcngenanteilen der Sorten er¬
folgt , die von der Königlichen Stellvertretenden
Intendantur unter Berücksichtigung der Betriebs¬
verhältnisse des Herstellers vorgeschriebm werden.

Ist der Pflichtteil innerhalb des Monats seiner
Erzeugung nicht beansprucht oder der Ankauf des'
beanspruchten Pflichtteils bei einem Angebot an
die Königliche Stellvertretende Intendantur von
dieser oder bei einem Angebot an einen zugie-
lassenen Großhändler sowohl von diesem als auch
von der zuständigen Königliche « Stestvertretenden >
Intendantur abgelehnt worden , so kann der Her-
stekler auch über den Pflichtteil seiner Erzeugung
frei verfügen.

Mit Gefängnis big zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mk . wird , sofern nicht
wah den allgemeinen Strasgesetzen höhere .Stra-
m verwirkt sind , begrast:
1 wer der Verpflichtung , die enteigneien »Gegen --

Mnde heraus 'zugeben oder sie aus Merlangen
des Erwerbers zu überbringeu oder zu ver-
senden, zuwiüerhandelt:
wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
oeiseiteschassr, beschädigt oder zerstört , verwen --
oet, verbaust oder kau « , oder ein anderes Ber --

^erungs - oder Erwerv >zeschast über ihn gb-

^ ^ er der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu de--

, bandeln , zuw-iderhandelt:
° mer den erlassenen AussÜhmngsbestimmungen

^üvid erhandelt-

8 4 . I

Großhändler für Nadelschuittholz.

Die Liste der für den Ankauf des Pflicht¬
teils an Nadelschnittholz zugelassenen Großhändler
wird in den amtlichen Blättern veröffentlicht wer¬
den und liegt bei jeder Kriegsamtstelle aus.

Der zugelassene Großhändler hat seine An¬
kaufsberechtigung durch einen von der Königlichen
Stellvertretenden Intendantur aus 'zustellenden
Ausweis nachzuweisen ^ In dem Ausweis ist die
Bestimmung enthalten , daß die Militärverwaltung
für die geschäftliche Betätigung des zugelassenen
Großhändlers keine Gewähr übernimmt.

Als Verkauf des Pflichtteils im Sinne des
8 3 gilt nur ein solcher , bej dem der zugelassene

Großhändler und der Verkäufer über den Ver¬
kauf Bescheinigungen nach dem von der König¬
lichen Stellvertretenden Intendantur vorgeschrie-
benen Muster aus 'Muschen.

.8 5.
Berfüguugsbeschräiikung bei Einfuhr.

Wer Nadelschnittholz aus dem Reichsausland
einführt , dars über ein Drittel der jeweils einge-
sührten Menge (Freiteil ) frei verfügen.

Die übrigen zwei Drittel des zur Einfuhr
kommenden Nadelschnittholzes (Pflichtteil ) dürfen
nur an die für hie Grenzstation der Einfuhr zu¬
ständige Königliche Stellvertretende Intendantur
gemäß den vom Königlichen Kriegsministerium er¬
lassenen Lieservorschriften und zu höchstens den
vom Königlichen Kriegsministerium den König¬
lichen Stellvertretenden Intendanturen jewcilzl
vorgeschriebenen Richtpreisen veräußert und ge¬
liefert werden.

Die Erlaubnis zur Verfügung über den Frei¬
teil wird davon abhängig gemacht , daß die Liefe¬
rung des' Pflichtteils in den Sorten und den
Mengenanteilen der Sorten erfolgt , die die König¬
liche Stellvertretende Intendantur ans dem zur
Einfuhr kommenden Nadelschnittholz bestimmt.

Hat die Königliche Stellvertretende Intendan¬
tur den Ankauf dieser zwei Drittel abgelehnt , so
darf frei über sie verfügt werden.

3 6.
Ausnahmen.

Beim Vorliegen eines ' wichtigen Grundes ist
die für den Herstellungs 'vrt des Nastrelschnittholzes
oder die für die Grenzstation der Einfuhr zu¬
ständige Kriegsämtstelle befugt , von der Ver¬
pflichtung zur Lieferung des Pflichtteils zu be¬
freien oder in geeigneten Fällen Lieferungen an
Reichs - oder Staatsbehörden aus den Pflichtteil
anzurechnen.

A 7.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit bent 31 . August
1917 in Kraft.

Frankfurt a . M ., den 31 . August 1917.
Sitkllv . Genemlkoimnando des 18 . Armeekorps.

Mainz , den 31 . August 1917.
Das Gouvernement der Festung Mainz.



Verordnung
zur Abänderung der Verordnung über
, die Verarbeitung von Obst.

Vom 24 . August 1917.
Auf Grund der Verordnungen über Kriegs '-

maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung!
vom 22 . Mai 1916 (Rcichs - Gesetzbl . S . 401)
wird verordnet:

Artikel  I.
Die Verordnung über die Verarbeitung von

Obst vom 5 . August 1916 (Reichs -̂Gesetzbl . S.
911 ) wird wie folgt geäirdert:

1. 8 1 erhält folgende Fassung:
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst kann Be¬

stimmungen über die gewerbsmäßige Verarbeitung
von Obst zu Obstkonserven und Obstwein sowie
über die gewerbsmäßige Verarbeitung von Obst,
Erzeugnissen aus ' Obst oder Rückständen von Obst
zu Obstbranntwein erlassen.

2 . 8 3 Abs . 1 erhält folgende Fassung:
Verträge über den Erwerb von Obst oder an¬

deren Bvdenerzcugnissen zur Herstellung von Obst-
konservcn dürfen nur mit Genehmigung der
KriegAgesellschast für Obstkonserven und Marme¬
laden , Verträge über den Erwerb von Obst und
Rhabarber zur Herstellung von Obstwein dürfen
nur mit Genehmigung der Kriegsgesellschaft für:
Wein ob steinkauf und -Verteilung abgeschlossen wer¬
den.

3 . 8 3 Abs . 4 wird gestrichen.
4 . 8 8 erhält folgende Fassung:
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine

Anwendung auf nicht gewerbsmäßige Hersteller
von Obstkonserven , wenn sie im Jahre nicht mehr
als 20 Doppelzentner Herstellen , sowie auf nicht
gewerbsmäßige Hersteller von Obstwein , wenn sic
im Jahre nicht mehr als 30 Doppelzentner Roh¬
stoffe verarbeiten.

Wird id.ie Verarbeitung von Obst oder Rhabarber:
zu Obstwein einem anderen mit der Maßgabe
übertragen , daß der daraus hergestcllte Obstwein
demnächst an den Auftraggeber abzuliefern ist , so
gilt der Auftraggeber als Hersteller.

Die Landes 'zentralbehördcn oder die von ihnen
bestimmten Behörden können auf /Antrag für Her¬
steller von Obstweinen die im Äbs . 1 bezeichnete
Höchstmengc bis zu 160 Doppelzentner erhöhen:
in Liesen , Falle hat die zuständige Behörde der
Kriegsgesellschaft für Weinobst -Einkauf und -Ver¬
teilung von der Erhöhung Mitteilung zu machen.

5 . 8 9 erhält folgenden Abs. 2:
Neben der Strafe kann in den Fällen der

Nummern 1 bis 3 auf Einziehung der Vorräte
erkannt werden , auf die fick) die strafbare Handlung,
bezieht , ohne Unterschied , ob fte dem Täter ge¬
hören oder nicht.

6 . 8 10 erhält folgende Fassung :
Im Sinne dieser Verordnung gelten

1. als Obstkonserven : Kompottfrüchte , Dunstobst,
Obstmus , Obstmark , Bclegfrüchte , kandierte
Früchte , Gelees , Fruchtsäfte , Fruchtsirupe , Obst¬
kraut , Dörrobst und Marmeladen , die aus Obst
oder unter Zusatz von Obst oder Fruchtsäften
hergestellt sind:

2. als Obstwein : Most und Wein aus Obst , außer
aus Weintrauben , sowie Wein aus Rhabarber;

3. als Obstbranntwein : Likör und Branntwein
aus Obst , außer aus Erzeugnissen der Wein¬
traube.
Halbfabrikate stehen den Enderzeugnissen gleich.
Bei Streitigkeiten , ob ein Erzeugnis als Obst¬

konserve , Obstwein oder Obstbranntwein anzu¬
sehen ist , entscheidet die Reichsstelle kür Gemüse
und Obst endgültig . Der Präsident des Kriegs-
crnährungsämts kann die Begriffsbestimmung im
Abs. 1 ergänzen , auch bestimmen , daß die Vor¬
schriften dieser Verordnung über Obstkonserven auf
Brotaufstrichmittel , die keinen Zusatz von Obst
oder,Iruchtsäften enthalten , mit Ausnahme von
Kunsthonig und Rübensaft , Anwendung finden.

Artikel  II:
Diese Verordnung tritt mit dem 27 . August

1917 in Kraft.
Berlin , den 24 . August 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers-
__ Dr . Sei  ff er ich.

Die Schiffahrtsgesellschaften und Schiffer werden
hiermit darauf hingewiesen , daß Aepsel , Birnen,
Pflaumen und Zwetschen aus Grund der Be¬
zirksverordnung vom 23 . August 1917 , die am
25 . des gleichen Monats in Kraft getreten ist,
nur dann zur Beförderung angenommen werden
dürfen , wenn eine Bescheinigung des Magistrats
oder Bürgermeisters des Versand - oder Wohnortes
vorgelegt wird , daß das betreffende Obst von der
Bezirksstelle für Gemüse und Obst in Frank¬
furt a . M . für den Versand sreigegeben ist . Der
Versand darf nur nach Orten erfolgen , die im
Regierungsbezirk Wiesbaden liegen . Die Versand¬
genehmigung der Ortsbehörde muß enthalten:

Name und Wohnort des Absenders,
Menge und Obstsorte,
Transportmittel,
Ort des Versandes und

Name und Wohnort des Empfängers.
Rüdesheim , den 28 . August 1917.

Der Kreisausschuß - es Rheingaukreises.

Bekanntmachung
über die Kontrolle - er Hausbmndlieferungen.
In Ausführung des 8 9 der Bekanntmachung

des Reichskommissars für die Kohlenverteilung
über die Brennstoffversorgnng vom 19 . Juli 1917
(Deutscher Reichsänzeiger Nr . 174 ) wird bestimmt:

.8 1.
Damit cm Bezirke eines Kommktnalverbandes'

! oder einer Gemeinde für den Bedarf der Haus-
> Haltungen , der Landwirtschaft und des - Kleinge¬

werbes nicht inehr Brennstoffe bezogen werden , als
gemstß 8 8 her oben angeführten Bekanntmachung
vom 19 . Juli 1917 vom Reichskommissar für Die
Kohlenverteilung zum Bezüge vorläufig oder end¬
gültig festgesetzt wird , haben die Borstänbe der
Kommunatverbände bezw . Gemeinden darüber zu
wachen:

1. welche Brennstoffmengen durch Händler zur
Abgabe an Verbraucher für Zwecke der Haus¬
haltungen , der Landwirtschaft und hes Kleinge¬
werbes in den Bezirk waggonweise oder durch
Kahnladung eiugeführt werden;

2 . welche Brennswfsmengen durch Verbraucher
ohne Vermittlung eines im Bezirk ansässigen
Platzhandlcrs für Haushaltungen , Landwirtschaft
und Kleingewerbe waggonweise oster durch Kahn¬
ladung in den Bezirk eingeführt werocn;

0 . welche Brennstvffmengen durch Händler und
Verbraucher fuhrenweise und im Kleinverkauf vou
Platzhändlern anderer Bezirke und unmittelbar von
Erzeugungs,tätten (Landvertaufsstellen der Gruben,
Brikettfabriken , Koksänstalten , Gasanstalten ) be¬
zogen werden.

8 2-
Die 88 1— 6 der Bekanntmachung des Rcichs-

kommissars für die Kohlenverteilung vom 3 . Äug.
1917 über Lieferung von Hausbrandkohlen (Deut-
icher Reichsänzeiger Nr . 185 ) finden Anwendung.

8 3.
1. Verbraucher und Händler , die auf dem in

§ 1 unter Nr . 1 mnd 2 angegebenen Wege!
beziehen , haben vor dem Bezug von Brennstoffen
den Bestellschein dem Vorstände des Kommunal¬
verbandes oder der Gemeinde vorzulegen.

II . Der Vorstand hat den Bestellschein unter
Angabe der für den Besteller znm Bezug zuge-
tasjenei , Menge abzustempeln und mit fortlaufender
Nummer zu versehen . Die Bestellscheine sind in
eine Liste einzutragcn ( 8 6 ).

III . Bestellungen für den Bedarf der Haus-
haltungen , der Landwirtschaft und des Kleingewer¬
bes dürfen nicht mit Bestellungen sür sten Be¬
darf von gewerblichen Verbrauchern , die nach der
BekanntmachMg des Reichskommissars für die
Kohlenverteilung vom 17 . Juli 1917 (Deutscher
Reichsänzeiger Nr . 145 ) meldepflichtig sind , in
einem Bestellschein vereinigt werden.

8 4.
I - Der Besteller hat den abgestempelten Be¬

stellschein an seinen Lieferer zu geben , der ihn
weiter zu geben hat , bis er an denjenigen Liefe¬
rer gelangt , der unmittelbar von dem Erzeuger
bezieht . In denjenigen Fällen , in denen der
Erzeuger unmittelbar an Verbraucher liefert , ist
der gestempelte Bestellschein dem Erzeuger ein¬
zureichen.

II . Bestellungen , die sich als für Hausbrand,
Landwirtschaft und Kleingewerbe bestimmt kenn¬
zeichnen , dürfen nur ausgesührt meisten , wenn ein
vom Vorstand des Kömmunalverbanves oder ster
Gemeinde abgestempelter Bestellschein vorgelcgt
wird.

.8 5.
. I . Händler _und Verbraucher , welche Brenn¬
stoffe fuhrenweise oder im Kleinverkauf von Platz-
Händlern eines anderen Bezirks oster Aon Land¬
verkaufsstellen eines Erzeugers oster von Gas¬
anstalten beziehen l8 1 Nr . 3 ), bedürfen eines ' ab¬
gestempelten Bestellscheins nicht . Sie find jedoch
sonstigen von dem Kommunalverband oder der
Gemeinde erlassenen Kontrollv orschriften oh er Be-
ziigsregelnngen unterworfen.

II . Der Vorstand des Kommunalverbandes oder
der Gemeinde hat in solchen Fällen den Liefe¬
rern anzugeben , welche Mengen an Händler und
Verbraucher seines Bezirks sür Hausbrand , Lanst-
wrrtschaft und Kleingewerbe abgegeben werden dür¬
fen , und durch Kontrolle der Lieferer festzustellen,
welche Mengen tatsächlich abgegeben werden.

III . Werden von einem Lieferer verschiedene
Bezirke beliefert , so hat die Angabe und Ueber-
wachung des zulässigen Bezugs durch sie Vor¬
stande der beteiligten Bezirke im Einvernehmen
mit einander zu erfolgen.

8 6.
I . Die Vorstände her Kommunalverbänoe und

Genieliiden haben eine Liste zu führen , in welcher
einerseits die Mengen zu vermerken sind , welche
der Reichskommissar für die Kohlenverteilung für
den Bezirk festgesetzt hat , und andererseits die
Mengen anzugeben sind , deren Bezug oer Bor-
ltand durch Abstempelung von Bestellscheinen (8 3)
und durch Anweisung an die Lieferer ( 8 5 ) tzum
Bezüge genehmigt hat.

II . Zn diese Liste sind auch die tatsächlich
bezogenen Mengen einzutragen , so daß jederzeit
ersichtlich ist, in welcher Menge noch Bezüge er¬
folgen dürfen.

8 7.
Wegen der Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen

findet 8 18 der Bekanntmachung des Reichs¬
kommissars sür die Kohlenverteilung vvm 19 . Juli
1917 über die Brennstosfversorgnng der Haus¬
haltungen , der Landwirtschaft uiid des ' Kleinge¬
werbes (Deutscher ReichsWzeiger Nr . 174 ) ent¬
sprechende Anwendung . “

§ 8-
Diese Bestimmungen treten am 1 . September

1917 in Kraft.
Berlin , den 16 . August 1917.
Der Reichskommissar für die Kohlenverteilung . /

Stutz . I

von

Bekanntmachung
betreffend

Meldepflicht sür gewerbliche Verbraucher
Kohle, Koks und Briketts.

Auf Grund der 88 1, 2. 6 oer Verordn,
des Bundesrats über Regelung -des Verkewa ^
Kohle vom 24 . Februar 1917 (Reichs -GeschA c
I ß7)  und der 88 1 und 7 der Bekanntmachun»
oes . Reichskanzlers über hie Bestellung Z*
Reichskommistars für die Kohlenverteilung «mf

bestimmt ^ 1917 (Reichs '-Gesetzbl. S . 1"! ) 2
8 1. I

^ Die in der Bekanntmachung , betreffend Melo-.
vtlicht für gewerbliche Verbraucher von KM.
Koks und Briketts vom 17 . Juni 1917 (gjeüF
anzeiger Nr 145 ), vorgeschriebenen Meldung,n
futö trt der Zeit vom 1 . bis 5 . September ernc c
zu erstatten.

8 2.
Die Meldungen sind gleichlautend zu erftotteir

a ) au die für den Ort der gewerblichen Nieder
M\ un S rr C" Meldepflichtigen zuständige Orts-
kohlcnstelle , bcuu pehlen einer solchen an di,
zuständige Knegswirtichafisstelle:

d) an die für den Ort der gewerblichen Meder-
lanung des Meldepflichtigen zuständige Krieas-
amtsstelle:

o) an den Reichskommissar für die Kohlenverte,-
lung , Berlin:

kl) “» dm Lieferer des Meloepflichtigen.
.Bestellt der Meldcpslichtigc bei mehreren Lic-

^rn , so ist an leben Lieferer eine besonder,
Meldekarte zu richten , welche mit den unter a- c
genannten nicht gleichlautct , sondern für jeden
Lieferer nur die bei ihm bestellte Menge und
außerdem in einer Gesamtsumme noch
a 1/ - J et  den anderen Lieferern bc-
stellt e n Mengen ohne Na  inens ' nen --
nung der anderen Lieferer  angibt.

8 3.
Gu den Meldungen sind nicht mehr die sür di

erste Meldung ausgegebene, , Meldekarten , sonder
neue , m einzelnen Punkte » abgeänderte Vordruck
zu benutzen , die bei den in ß 5 der Verordnun

I ‘... Juni 1917 bezcichneten Stellen zu be
ziehen sind.

§ 4.
. übrigen verbleibt es -bei den Bestimmungen
oer Bekanntmachung , betreffend Meldepflicht sü
gewerbliche Verbraucher von Kohle , Koks und Bri
rMs vom 1 <. Jipii 1917 (Reichsänzeiger Nr

Berlin , den 8 . August 1917.
De » Reichskommissar für die KohlenverteiknogStutz.

Vermischte Nachrichte«.
Oostversand. Die Güterabfertigungen machen

darauf aufmerksain, daß infolge des Obstversand-
verbotes ' nur noch Obst «»genommen werden darf,
dem eine polizeiliche Bescheinigung beigefügt ist
Wer also Obst mit der Bahn als Eilgut 'befördern
will , muß sich eine solche Bescheinigung besorgen,

— Beschlagnahme der Nüsse. Zur Lindernng
des großen Oel- und gettmaiigel« ist auch die
diel jährige Walnußerute wiederum beschlagnahi»!
worden Die Nüsse sind von de» betreffend,"
Ba um besitzern nach der Steife zu ernten, von der
grilnen Schale zu befreien und abzuliefern. Ver¬
gütet werden für den Zentner 35 Mark. Der
Verzehr , der Be,kauf und die Verfiitteruiig der
Nüsse finD verböte» und strafbar.

© Geisenheim, 28. Aug. Am kommende»
Sonntag findet die 48 . Wiederkehr des Tages der
Schlacht bei Sedan statt. Wie alljährlich so fei*111
unsere Veteranen des damaligen Feldzuges diese"
Tag in hergebrachter Weise. Vormittags8 llhr
findet der Besuch der Messe in der Kirche
und daran anschließend eine kurze würdige Feier
am Kriegerde,ikmal, mit Niederlegung eines Kranze»-
Es wäre zu wünschen, daß auch die Angehörige"
der gestorbenen Veteranen sich «n dieser Fe>"
beteiligen möchten indem sie ebenfalls am Deick^
eine Kranzspende»iederlege» lassen.

h Auö «iheinheffen. 29. Aug. Die warm-"
souniaen Tage im Juli und Anfang August Habs"
die Ernte der Frühburgundertrauben ungemck"
rasch beschleunigt; überall hat bereits die Lese ei"'
gesetzt. Der Stand der Weinberge ist durchweg
befriedigend, vielfach recht gut. sodaß mit einem
Püen Halben- bis zu einem Zweidrittelherbst ft
rechne» ist. Hinsichtlich der Güte steht ein
Qualitätsweiu in sicherer Aussicht.— DasBerka»̂
geschäst ha, überall bereits mit reger Lebh-ftigkr"
begoiilieii. Die Preise stellen sich, 'der allgemein"
hohen Geschäftslage im Weinhandel entsprechen°-
sehr hoch. Unter 5 000 Mk. dürfte das St"°
1917er Rotwein, selbst von den geringsten Lage"-
kaum vom Lager verkauft werden. J

Vorantw. Schristleitung: I . L. Metz , Rüdest
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